
 

 

 

 

 
 

 

Hygieneregeln Corona Schüler*innen – Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb, Standort 
Lavesallee 
 
Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitschüler*innen sowie der Mitarbeiter*innen unserer Schule 

stehen bei uns an erster Stelle. Folgende Hygieneregeln gelten dafür ab sofort: 

  
1. Wenn Sie Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen Sie die Schule nicht besuchen bzw. nicht an 

schulischen Veranstaltungen teilnehmen. Beachten Sie dabei bitte: 

 

 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, 

leichter Husten) oder bestimmten Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie) können Sie 

die Schule bzw. Schulveranstaltungen besuchen. 

 

 Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert, die nicht durch Vorerkrankungen erklärbar 

sind, ist ein Schulbesuch selbst bei negativem Selbsttest nicht zulässig.  Es soll ärztliche Hilfe in An-

spruch genommen werden (z. B. bei schwerem Husten, Halsschmerzen, erhöhter Temperatur, akutem, 

unerwartet aufgetretenem Infekt –insbesondere der Atemwege). Die Ärztin oder der Arzt wird dann 

entscheiden, ob ein PCR-Test durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung 

zum Schulbesuch zu beachten sind. 

  

 Treten ausgeprägte bzw. schwere Krankheitssymptome während des Schulbesuchs auf, tragen 

Sie durchgehend Ihre medizinische Maske. Kontaktieren Sie Ihre aktuelle Lehrkraft. Sie werden dann 

direkt nach Hause geschickt. Unter Beachtung der Hygieneregeln (Maske, Abstand soweit wie möglich 

zu anderen Personen) kann der Heimweg im absoluten Ausnahmefall auch mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln angetreten werden. Falls Sie als Minderjährige/r abgeholt werden müssen, werden Sie in einem 

separaten Raum isoliert. Kontaktieren Sie einen Arzt, der entscheidet, ob ein PCR-Test notwendig ist.  

 

2. Unabhängig von Krankheitssymptomen darf in folgenden Fällen die Schule nicht betreten und an Schulveran-

staltungen nicht teilgenommen werden: 

 

 Personen, die positiv SARS-CoV-2 positiv getestet wurden 

 Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und dieser noch nicht abgeklärt 

wurde 

 Personen, die unter häuslicher Quarantäne stehen 

 Personen, für die bei Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland eine Pflicht zur häuslichen 

Quarantäne besteht 

 Personen, die verpflichtet sind, sich abzusondern (siehe https://www.ms.niedersachsen.de/down-

load/174700/Niedersaechsische_Absonderungsverordnung.pdf)  

 

3. Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der jeweiligen Klassenlehrkraft unserer Schule 

umgehend mitzuteilen. Das gilt auch im Verdachtsfall (eigene Symptome, Symptome bei Personen im gleichen 

Haushalt, Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19). 

 

 

4. Beachten Sie bitte, dass die Schule nur aus einem wichtigen Grund betreten werden darf (z. B. Anmeldung, 

Unterricht, Konferenzen). Voraussetzung dafür ist der Nachweis der „3G-Regel“ (Getestet oder genesen oder 

geimpft). Es gelten die jeweils vom Land Niedersachsen festgelegten Testintervalle.  

 

5. Das Tragen einer medizinischen Maske ist im gesamten Schulgelände, auch während des Unterrichts, Pflicht. 

Außerhalb des Schulgebäudes (Pausenhof) kann die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand 

von 1,5 m eingehalten wird. Weiterhin kann die Masken bei sog. Maskenpausen auf Anordnung der Lehrkraft 

abgenommen werden. Auch hier ist der Mindestabstand einzuhalten. 

6. Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur noch im Härtefall unter Vorlage eines ärztlichen Attests möglich. 

(Siehe dazu Rundverfügung 29/2021, 1e des RLSB (https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/informatio-

nen-schulen/rundverfuegungen-covid-19/2021-11-10-rundverfuegung-rlsb-bs-29-2021.pdf ).  

Der Antragsvordruck ist hier abrufbar: 

https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/informationen-schulen/rundverfuegungen-covid-19/2021-0-1.pdf  
 

https://www.ms.niedersachsen.de/download/174700/Niedersaechsische_Absonderungsverordnung.pdf
https://www.ms.niedersachsen.de/download/174700/Niedersaechsische_Absonderungsverordnung.pdf
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/informationen-schulen/rundverfuegungen-covid-19/2021-11-10-rundverfuegung-rlsb-bs-29-2021.pdf
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/informationen-schulen/rundverfuegungen-covid-19/2021-11-10-rundverfuegung-rlsb-bs-29-2021.pdf
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/informationen-schulen/rundverfuegungen-covid-19/2021-0-1.pdf


 

7. Halten Sie nach Möglichkeit - außer während des Unterrichts - einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen, auch beim Betreten bzw. Verlassen des Schulgeländes und in den Pausen, ein. Warten Sie nicht im 

Pulk vor Klassenräumen! Halten Sie die Sitzordnung im Klassenraum ein! 

 

8. Benutzen Sie die Gänge nur, um zum Klassenraum, zum Ausgang, zur Toilette, etc. zu gelangen. Gehen Sie 

dafür jeweils ganz rechts. Beachten Sie Absperrungen. 

 

9. Begeben Sie sich – bei entsprechenden Witterungsbedingungen – in den Pausen auf den Pausenhof. Ein Pau-

senaufenthalt bzw. ein Warten in den Gängen ist nicht erlaubt! 

 

10. Sie können, insbesondere bei schlechten Witterungsverhältnissen, während der Pausen auch in Ihrem Unter-

richtsraum verbleiben, wenn Sie dort anschließend wieder Unterricht haben. Schüler*innen anderer Lerngruppen 

dürfen Ihren Unterrichtsraum auf keinen Fall betreten. 

 

11. Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID-19 erfolgt eine Lüftung der Unterrichtsräume nachdem „20-

5-20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) nach Anweisung Ihrer Lehrkraft. 

Schließen Sie keine Gangfenster! Aufgrund der Lüftungsregelungen ist in der kälteren Jahreszeit in den Unter-

richtsräumen mit geringeren Temperaturen zu rechnen. Tragen Sie entsprechend wärmende Kleidung! 

 

12. Tauschen Sie keine Speisen, Getränke und Lebensmittel untereinander aus. Beim Besuch der Schulcafeteria 

ist die MNB zu tragen. Die Abstandsregelungen sind einzuhalten. Den Hinweisen des Cafeteria-Personals ist 

Folge zu leisten. 

 

13. Waschen bzw. desinfizieren Sie vor dem Unterricht Ihre Hände, insbesondere bevor Sie essen oder wenn Sie 

in Ihren Unterrichtsraum zurückkommen. 

 

14. Desinfizieren Sie Ihre Hände grundsätzlich nur dann, wenn kein Waschen der Hände mit Seife möglich ist! 

 

15. Achten Sie auf die Hygieneregeln (Etikette) beim Niesen oder Husten sowie auf die Empfehlungen für „richtiges 

Händewaschen“. Beides ist im Eingangsbereich unserer Schule, in den Klassenräumen sowie auf den Toiletten 

(Händewaschen) ausgehängt. 

 

16. Beachten Sie beim Toilettenbesuch die jeweilige Höchstzahl von Personen. Auch auf der Toilette gilt die Pflicht 

zum Tragen der MNB. 

 

17. Desinfizieren Sie Tastatur und Maus im DV-Raum nur auf Weisung Ihrer Lehrkraft! 

 

18. Berühren Sie keine anderen Personen und möglichst auch nicht Ihr eigenes Gesicht!  

 

19. Minimieren Sie den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie z.B. Türklinken! Benutzen Sie nur Ihr eigenes 

Schreib- und Unterrichtsmaterial. 

 

20. Der Aufzug ist nur durch Befugte zu nutzen. Nutzung für maximal eine Person! 

 

21. Folgen Sie immer und sofort allen Weisungen der Lehrkräfte zur Hygiene! 

 

22. Für Praktika und betriebliche Praxisphasen gelten die in den Unternehmen und Institutionen gültigen Infektions-

schutz- und Hygienevorgaben. 

 

23. Beachten Sie die Hinweise Ihrer Lehrkräfte zum Schulsport.  

 

24. Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

 

25. Unterstützen Sie unser Handeln, um Infektionen zu vermeiden und erinnern Sie auch Ihre Mitschülerinnen und 

Mitschüler an die Verhaltensregeln! 

 

26. Sprechen Sie Ihre Lehrkräfte und die Schulleitung bei Fragen zum Infektionsschutz und zur Hygiene offen und 

vertrauensvoll an. 

 

Abweichende Hygieneregeln für Szenario B oder Szenario C erfolgen auf Anweisung des 

Gesundheitsamtes und sind zwingend einzuhalten 

 

Die Schulleitung der BBS Hannah Arendt    Stand: 10.12.2021 



 

Belehrung zum Infektionsschutz – 

Schulbesuch während der Corona-Pandemie  

 

1. Ich habe die Verhaltensregeln zum Schulbesuch während der Corona-

Pandemie gelesen und verstanden. 

 

2. Mir ist bewusst, dass ich mit meinem Verhalten die Gesundheit aller Menschen in 

der Schule und auch meine eigene Gesundheit schütze. 

 

3. Den Anweisungen meiner Lehrkräfte zu den Hygienemaßnahmen folge ich immer 

und sofort. 

 

4. Ich weiß, dass ein Verstoß gegen die Hygienemaßnahmen die Gesundheit von 

Menschen gefährdet.  

 

5. Ich bin darüber informiert, dass ein bewusstes Fehlverhalten zum sofortigen 

Ausschluss vom Unterricht führt und mit weiteren Maßnahmen nach § 61 NSchG 

geahndet werden kann. Weiterhin können Verstöße gegen das 

Infektionsschutzgesetz strafrechtliche Folgen haben. 

 

 

 

 

 

Name der Schülerin / des Schülers: ______________________________________ 

 

 

Klasse: _______________  Klassenlehrer/in: ___________________________ 

 

 

 

Datum: _______________ Unterschrift: _______________________________ 

 

 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen: ______________________________ 
 


